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#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

Verlängerung der Bewilligung für eine provisorische Erweiterung
der Wassernutzung des Rheins beim Kraftwerk Albbruck-Dogern

(Vom 2. Juli 1958)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 24bis der Bundesverfassung und Artikel 7 und 88, Ab-
satz 3, des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte,

im Einvernehmen mit der Regierung des Landes Baden-Württemberg,
nach. Anhörung der Eegierung des Kantons Aargau,

beschliesst :

Art. l

Die Dauer der der Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern Aktiengesellschaft
in Waldshut am 80. Oktober 1953 erteilten Bewilligung für eine provisorische
Erweiterung der Wassernutzung des Eheins beim Kraftwerk Albbruck-Dogern 1)
wird um zwei Jahre bis zum 31. Juli 1960 verlängert.

Art. 2

Der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Aargau sind die
ihnen durch die Verlängerung der Bewilligung erwachsenen Verwaltungskosten
zu ersetzen.

Art. 3

Das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft wird ermächtigt, die Be-
willigung für eine provisorische Erweiterung der Wassernutzung des Rheins
beim Kraftwerk Albbruck-Dogern im Sinne ihres Artikels 2, Absatz 2, im Ein-
vernehmen mit den Behörden des Landes Baden-Württemberg und des Kantons
Aargau während der in Ziffer l genannten Dauer abzuändern.

*) BEI 1954, II, 109.
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Art. 4

Dieser Beschluss tritt mit der entsprechenden Verlängerung der baden-
württembergischen Zusatzverleihung vom 20. Oktober 1953 in Kraft.

Bern, den 2. Juli 1958.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
4172 Der Bundespräsident :

Holenstein

Der Vizekanzler :
F. Weber

Datum des Inkrafttretens: 1.August 1958.
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